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Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über die Regierungsvorlage (431 der Beila
~en): Abkommen zwischen der Republik 
österreich und dem Vereinigten Königreich 
von Großbritannien und Nordirland über 
Soziale Sicherheit samt Protokoll über Sach-

leistungen 

Das gegenständliche gesetzändernde und ge
setzesergänzenide Abkommen tritt anstelle des 
geltenden Abkommens vom 18. Juni 1971, BGBl. 
Nr. 346/1972, in der ,Fassung Ides Zusatz<lblrom
mens vom 16. S~ptemlber 1975, BGBl. Nr. 133/ 
1977. Eine gru11!dlegenlde Neugestaltung des hri
tischen Systems der Sozialen Sicherheit, die sich 
insbesondere hinsichtlich der allgemeinen An
spruchsvoraussetzungen für die vuschiedenen 
Leistungen auswirkt, macht eine Revision des 
derzeit geltenden J\lbkommens erfo1"lderlich und 
über britischen Wunsch -erfolgte ,diese Revision 
nicht infolge :eines weiteren Zusatzahkommens, 
sondern in FOl1m 'des ge,genständlichen neuen Ab
kommen'S, inldem im wesentlichen folge11!de Neue
rungen vorgesehen sind: 
- ~estimmungen zur Umrechn'ung v,on Ein

kommensfaktoren ,des Vereinigten Königrei
chesin V,ersicherungszeiten und umgekehrt 
Einlbeziehung einzelner, bisher Viom sachlichen 
Geltungs;bereich ,des Albkommens ausgeschlos
sener österreichischer Sonderversicher,ungen im 
Bereich der Kranken- und Unfallversich-erung 

Hellwagner 
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- Ermöglichung v,on .gIeichzeitigen Pflichtver
sicherungen in bei,den V ertragsstaa ten 
Verbesserungen sowohlleistungsrechtlicher als 
auch verwaltungstechnischer Natur im Rah
men der Pensionsberechnung. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat das 
gegenständliche Abkommen in seiner Sitzung am 
12. November 1980 in Verhandlung genommen 
und nach Wortmeldungen der Abgeordneten 
Kam m e rho fe r, Dr. S c h w i m m e r, An
ton Sc h 1 a ger, Dr. Sc h r a n z und Dr. 
Jörg Hai der sowie des Bundesministers für 
soziale Verwaltung D a 11 i n ger einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause die Genehmigung 
des Abschlusses dieses Abkommens zu empfehlen. 

Dem Ausschuß erschien die Erlassung von Ge
setzen im Sinne ,des Art. 50 .&bs. 2 B-VG zur 
überführung Ides Vertragsinhaltes in die inner
staatliche Rechtsordnung nicht ,erfo1"derlich. 

Der Ausschuß für 'soziale Verwaltung stellt so
mit ,den An t rag, Ider Nationalrat wolle be
schließen: 

Der Aibschlußdes Abkommens zwischen der 
Republik österreich und dem Vereinten König
reich von Großbritannien unld Nordirland über 
Soziale Sicherheit samt Pl1Otokoll über Sachlei
stungen 1(431 ,der Beilagen) wi1"d genehmigt. 

Wien, 1980 11 12 

Maria Metzker -

Obmann 
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